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Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit 
(gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 nach § 13 Abs. 2 Nr. 2, 1. Halbsatz des Baugesetzbuchs (BauGB) in 

der derzeit geltenden Fassung) 
 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Gifhorn hat am 07.12.2023 die Aufstellung des Bebau-

ungsplanes Nr. 85 „Gewerbegebiet Eyßelheideweg Ost“, 6. Änderung beschlossen. In der Zeit 

vom 01.03.2024 bis 25.03.2024 hatte die Öffentlichkeit die Gelegenheit sich über die allge-

meinen Ziele und Zwecke und die wesentlichen Auswirkungen der Planung zu informieren und 

sich hierzu zu äußern.  

 

Der Geltungsbereich des o. g. Bauleitplans ist aus dem nachfolgenden Übersichtsplan ersicht-

lich, der Bestandteil dieser Bekanntmachung ist. 

 
Mit der Aufstellung dieses Bauleitplanes ist beabsichtigt, dem vorhandenen Tankstellenbe-

trieb die Herstellung und den Betrieb eines Shops mit Sortimenten des Reisebedarfs sowie 

Flächen für Aufenthalt und Gastronomie zu ermöglichen. Dies erfolgt im Zuge des geplanten 
Neubaus einer zeitgemäßen Tankstelle und der beabsichtigten Schaffung von 12 Schnellade-

punkten für Elektroautos. Ziel der Planung ist somit die Sicherung und der Erhalt von Arbeits-

plätzen sowie die Verbesserung der Voraussetzungen für die E-Mobilität. 
 

Es handelt sich um die Änderung eines rechtskräftigen Bebauungsplanes, die gem. § 13a  

BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren durchgeführt 

werden soll. Das Verfahren wird gem. § 13a BauGB nach § 13 BauGB ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung angewendet. 

 

Die betroffene Öffentlichkeit erhält entsprechend Gelegenheit zur Stellungnahme. Der Ent-
wurf des vorgenannten Bauleitplanes mit dem dazugehörigen Entwurf der Begründung wird 

in der derzeit geltenden Fassung in der Zeit  

 

vom 17.06.2024 bis einschließlich 08.07.2024 auf der Internetadresse der Stadt Gifhorn 
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https://www.stadt-gifhorn.de/bauleitplanverfahren 

 

veröffentlicht. Die Planunterlagen liegen in diesem Zeitraum auch im Rathaus der Stadt Gif-
horn, Marktplatz 1, Fachbereich Stadtentwicklung, 2. Obergeschoss, neben Zimmer 206  wäh-

rend der folgenden Dienstzeiten Mo, Di, Mi, Do, Fr 8.30 – 12.00 sowie Mo, Di, Mi, 14.00 - 16.00 

Uhr und Do auch 14.00 - 17.00 Uhr öffentlich aus.  
 

Nähere Auskünfte werden im Fachbereich Stadtentwicklung während der Sprechzeiten  

Mo, Mi, Do, Fr 8.30 - 12.00 Uhr, Do auch 14.00 - 17.00 Uhr oder nach vorheriger telefonischer 

Vereinbarung erteilt. Wenden Sie sich bitte zur telefonischen Terminabstimmung an 05371 
88-217. 

 

Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen bei der Stadt Gifhorn 

abgegeben werden. Stellungnahmen sind vorzugsweise an die folgende E-Mailadresse der 

Stadt Gifhorn zu übermitteln, bei Bedarf können Stellungnahmen aber auch auf anderem Weg 

bei der Stadt Gifhorn abgegeben werden: Bauleitplanverfahren@stadt-gifhorn.de 
 

Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 4a Abs. 5 BauGB können nicht fristgerecht ab-

gegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den o. g. Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben. 
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Die Stadt Gifhorn  informiert, dass gemäß Europäischer Datenschutz-Grundverordnung (EU-

DSGVO) personenbezogene Daten wie Name, Adressdaten sowie E-Mail-Adresse mit der Ab-

gabe von Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 bzw. § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit Artikel 
6 Absatz 1c EU-DSGVO für die gesetzlich bestimmten Dokumentations- und Informations-

pflicht genutzt und gespeichert werden. 

 
Gifhorn, 04.06.2024 

 
Matthias Nerlich 

Bürgermeister 

 


